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ren für die Wirtschaft liegen in Bezug auf Patente, auf Eigen­
tum, auf Werkspionage, die jährlich Schäden in Milliarden­
höhe verursachen. Wir wissen auch, wo die Gefahren für 
den Staat liegen: In der Logistik gegenüber Zugriffen auf Da­
tenbanken, im Bereich der Geldwäscherei, aber zunehmend 
auch dort, wo jetzt Fiskaltransaktionen und andere Trans­
aktionen am Staat vorbeilaufen können. 
In der Antwort auf die Interpellation steht, dass die Sicher­
heit der Verwaltung durch ein gesamtverantwortliches Gre­
mium wahrgenommen werde, genannt Informatikrat (IRB). 
Hier jetzt meine Frage an Sie, Herr Bundesrat Villiger: 
Befasst sich dieses Gremium IRB auch mit Bedrohungsana­
lysen in der Art, wie ich sie jetzt ansatzweise skizziert habe? 
Mit Bedrohungsanalysen im Zusammenhang mit Informatik 
für unser Land? Ist - mit anderen Worten - dieser Informa­
tikrat auch ein sicherheitspolitisches Gremium? Könnte man 
sagen, dass dieser Informatikrat auch sicherheitspolitische 
Aufgaben wahrnimmt? 
Wenn das nicht der Fall wäre, dann lautet die An­
schlussfrage: Wer macht das dann? Wer verfolgt diese Ent­
wicklungen, die hier im Gange sind, die sich alltäglich über­
schlagen, die nicht nur hohes und höchstes informatisches 
Wissen voraussetzen, sondern auch das Gespür für die si­
cherheitspolitischen Entwicklungen beinhalten? 
Das ist der Teil, der aus der im Ubrigen guten Antwort zur In­
terpellation - ich wiederhole mich - eben nicht hervorgeht. 
Darum bitte ich Sie um eine mündliche Ergänzung. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Ich will jetzt etwas gut machen 
und mich sehr knapp halten. 
Ich danke Ihnen für die wohlwollende Aufnahme unserer 
Antwort. Der Präsident hat gefragt, ob sie knapp und über­
zeugend oder knapp überzeugend war. Ich interpretiere es 
als: Sie war knapp und überzeugend. Das freut mich. 
Zu Ihrer Antwort: Es gibt verschiedene Gremien, die sich mit 
Verschiedenem befassen. Der Informatikrat macht die stra­
tegische Steuerung und ist ein Element des Nove-it-Projek­
tes, das Sie vorhin besprochen haben. Er befasst sich mit 
den Kosten, den Strategien, den Normierungen, den Stan­
dards und all diesen Fragen, aber nicht eigentlich mit sol­
chen Szenarien. 
Für diesen Bereich gibt es einen Ausschuss Informatiksi­
cherheit (A-IS), der dann aus Fachleuten der Departemente 
besteht. Im Informatikrat sind vornehmlich die Benutzer ver­
treten. Das sind nicht Informatiker, die sich selber die Strate­
gien machen, sondern das sind Benutzer. Hingegen sind in 
diesem A-IS die eigentlichen Fachleute drin. Ich habe jetzt 
das Pflichtenheft nicht hier, aber das ist genau darauf fokus­
siert. 
Es wird einen Sonderstab geben, der noch aufgebaut wer­
den muss. Dieser wird in besonderen Fällen zum Einsatz 
kommen, wenn es bei gewissen Attacken um Sofortmass­
nahmen geht. 
Im Übrigen kann ich all dem, was sie jetzt zusätzlich noch 
gesagt haben, zustimmen. Wir denken völlig gleich. 
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Präsident (Schmid Carlo, Präsident): Die Kommission be­
antragt einstimmig, den Bundesbeschluss über die Gewähr­
leistung geänderter Kantonsverfassungen anzunehmen. 
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